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Betreff

Finanzielle Unterstützung des Stadtmarketingvereins Kitzingen
hier: jährlicher Zuschuss für 2025 - 2027

Anlagen:

Anlage 1 - Sitzungsvorlage 2021 mit Auszug vom 16.12.2021

Vorschlag zum Beschluss:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Die Stadt Kitzingen leistet zur Unterstützung des Stadtmarketingvereins für die Jahre 2025
bis 2027 einen freiwilligen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000,00 €

3. Der Stadtmarketingverein erhält zusätzlich zum Zuschuss Bauhofsleistungen in Höhe von
10.000,00 €.

4. Die bereits für 2025 erbrachte Leistung in Höhe von 10.000,00 € ist in Abzug zu bringen.

5. Die erforderlichen Mittel stehen bei der Haushaltsstelle 7911.7090 in 2025 zur Verfügung
und werden für die Jahre 2026 und 2027 bereitgestellt.

6. Der Zuschuss wird in zwei Raten aufgeteilt. Die erste Rate erfolgt zum 01.01., die zweite
Rate zum 01.07. eines Jahres.

Sachverhalt:

1. Historie:

 Seit der Gründung des Stadtmarketingvereins im Jahr 2000 erhält der Verein eine finanzielle
Unterstützung seitens der Stadt Kitzingen. Diese wurde bis 2009 in der Höhe der
Mitgliedsbeiträge an den Verein gewährt, jedoch max. 45.000,00 €.
Darüber hinaus standen jährlich 5.112,29 € für innere Verrechnungen der Bauhofsleistungen
zur Verfügung.

 Bei der Beschlussfassung im Jahr 2009 (für die Jahre 2010 bis 2013) wurde der Zuschuss
pauschal auf 50.000,00 € gefasst, so dass der Aufwand für die inneren Verrechnungen für die
Verwaltung weggefallen ist.

 Die unveränderte Summe des Grundzuschusses wurde jeweils bei den Beschlussfassungen
seit 2012 bis heute festgelegt.
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 Im Jahr 2019 erfolgte mit Blick auf die gestiegenen Ausgaben des Vereins und mit Blick auf
die unveränderte Höhe seit 2000 ein weiterer Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € als innere
Verrechnung des Bauhofes.

 Bei der letzten Beschlussfassung im Jahr 2021 (für 2022 bis 2024) erhielt der Verein auf
Antrag einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von zusätzlich 10.000,00 € für das Jahr 2022.
(Sitzungsvorlage samt Beschlussauszug anbei).

2. Beschlussfassung für 2025 bis 2027

Der Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, Herrn Frank Gimperlein beantragt für die
nächsten drei Jahre wie folgt:

 einen allgemeinen Zuschuss in Höhe von 50.000,00 € sowie
 Leistungen des Bauhofes als innere Verrechnung in Höhe von 10.000,00 €

Hinsichtlich der verschiedenen Maßnahmen und Aktionen wird auf den Tätigkeitsbericht des
Stadtmarketingvereins verwiesen.

Der Verein genießt mit seinen Aktionen und Veranstaltungen nach wie vor sehr hohe Akzeptanz
bei den Bürgerinnen und Bürgern, Einzelhändlern und Gästen. Die Aktionen tragen alle zum
positiven Image der Stadt bei, was durch das Einzugsgebiet der Gäste auch entsprechend
belegbar ist.
Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung ist nach wie vor sehr gut und es herrscht ein
regelmäßiger Austausch zwischen den Akteuren.

Die Verwaltung unterstützt den Zuschussantrag vom Stadtmarketingverein und schlägt vor,
diesen in unveränderter Höhe beizubehalten, d.h. 50.000,00 € als allgemeiner Zuschuss sowie
10.000,00 € für innere Verrechnungen des Bauhofes.

Die Terminierung der Zuschussangelegenheit erfolgte in Absprache mit dem
Stadtmarketingverein. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität des Vereins erfolgte in der
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters ein Zuschuss in Höhe von 10.000,00 €, der bei der
Auszahlung für 2025 in Abzug gebracht wird.


